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1. Allgemeines 

Alle unsere Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich unter Einbeziehung der 

nachfolgenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für al le zukünf tigen Angebote,  

Lieferungen und Leistungen, auch wenn wir nicht nochmals ausdrücklich auf die Bedingungen 

hinweisen. Abweichungen von unseren Bedingungen sind aus schließlich dann wirksam, wenn wir 

solche Abweichungen schrift lich best ätig t haben. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn der  

Besteller eigene, von unseren Bedingungen  abweichende Allgemeine Einkaufsbedingungen  

verwendet. Solchen abweichenden Bedingungen wird hiermit widersprochen. 

 

2. Angebot und Vertragsabschluss / Unterlagen 

Der Vertrag kommt m it unserer schriftlichen Auftragsbes tätigung zus tande. Fehl t solche  

Auftragsbestä tigung, so kommt der Ver trag spä testen s mi t der Lieferung zus tande. Maßgebend für  

den Inhalt  und  Umfang der beidersei tigen Rechte und Pflichten,  in sbesondere für den Umfang der  

Lieferung, ist un sere schriftliche Auftragsbes tätigung. Fehl t solche Auftragsbestät igung, und  

haben wir ein Angebot erstell t, daß vom Besteller fristgemäß angenommen worden i st, bes timmt  

sich der Umfang der Lieferung nach unserem Angebot. 

Alle Angaben in Prospekten etc. sowie Maß-, Gewichts - und Leist ungsangaben gelten nur  

annähernd und s tellen keine zugesicherten  Eigenschaften dar. 

An Kos tenvoranschlägen,  Zeichnungen  und  anderen Un terlagen, die wir dem Bestel ler übergeben,  

behalten wir uns alle Eigentums- und Urheberrechte vor. Solche Unterlagen dürfen dritten  

Personen nicht zugänglich gemacht werden und müssen auf unsere Anforderung unverzüglich an 

uns zurückgegeben werden. 

 

3. Preise 

Der Preis versteht sich, wenn nichts anderes vereinbart is t, ab Herstellerwerk, ohne Verpackung, 

Skonto und sonstige Nachlässe zuzüglich Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe. 

Nebenleistungen wie Verpackung, Verladung, Frach t oder Einbau am Aufstel lungsort (Montage)  

werden zusätzlich berechnet. Verpackungen – ausgenommen Umlaufverpackungen – werden n icht  

zurückgenommen. 

Sollten sich  zwischen dem Ver tragsabschluss  und  der Lieferung unsere Gestehungskos ten  

erhöhen, sind wir berechtig t, einen ent sprechend höheren Preis zu verlangen. Dies gilt  

insbesondere bei einer Erhöhung  der Preise für Roh- und/oder Hilfsst offe sowie bei Lohn- und/oder  

Gehaltserhöhungen. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

Soweit nichts  anderes schriftlich vereinbar t is t, hat die Zahlung bei Lieferung ab Werk jeweils  

innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsda tum in  bar ohne Abzug und in Euro  (EUR) zu erfolgen. 

Schecks werden nicht angenommen,  es sei  denn,  es wurde eine schriftliche  Vereinbarung  darüber   

getroffen. 

 

Bei Überschreiten des Fälligkeitsda tums für unsere Rechnung s ind  wir berechtig t, Zin sen i n Höhe  

der jeweils gültigen Banksä tze für Überziehungskredite in Rechnung zu s tellen. Dieser Zins satz is t  

höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren Schaden oder der Besteller das 

Entstehen eines geringeren Schaden nachweist. 

Alle unsere Forderungen  werden sofort  fällig, wenn  unsere Zahlungsbedingungen n icht  

eingehalten oder wenn uns Umstände bekannt werden, die nach pflichtgemäßem Ermessen  

geeignet si nd, Zweifel an der Kredi twürdigkei t de s Bestel lers zu  begründen.  Wir  si nd solchenfalls  

auch berechtigt, unbeschadet weitergehende Rechte noch aus stehende L ieferungen nur gegen  

Vorkasse oder angemessene Sicherheitslei stung auszuführen  oder nach angemessener Nachfrist  

vom Vertrag zurückzutreten. 

 

5. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht 

Der Besteller kann gegen unsere Forderungen  nur mit  einer rechtskräftig festges tellten Forderung  

aufrechnen. 

Ein Zurückbehalt ungsrech t s teht  dem Bes teller nur  insoweit zu, al s es auf demselben Ver tragsver-

hältni s beruh t. 

 

6. Lieferzeit/Liefertermin/Verzug/Unmöglichkeit 

Alle mitge teilten Lieferfristen sowie bestä tigte Terminzusagen gelten nur annähernd. 

Die vom Besteller m itgeteil te L ieferzeit beginnt  mi t der  Absendung  der Auftragsbestä tigung, n icht  

jedoch vor Beibringung al ler vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen,  

Freigaben etc. sowie dem Eingang einer Anzahlung, fall s solche vereinbart i st. 

Die Lieferfrist ist eingehal ten, wenn bis zu i hrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk bzw. 

unser Auslieferungslager  verlassen hat  oder wir dem Bes teller bi s zu  diesem Zeitpunkt  die  

Versandbereitschaft m itgeteil t haben. 

 

Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen  im Rahmen von  Arbeit skämpfen,  

insbesondere bei Streik und Aus sperrung  sowie bei Ein trit t unvorhergesehener Hinderni sse, die  

außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, soweit solche Ereignisse auf d ie Fertig stellung oder  

Ablieferung des Liefergegenstandes von Einflus s sind. Die vorbezeichneten Umstände si nd auch  

dann n icht von uns zu  vertreten, wenn sie  während eines bereit s vorliegenden  Verzugs en ts tehen.  

Beginn und Ende derartiger Hinderni sse werden wir dem Besteller schnellstmögl ich mit teilen.  

Richtige und rechtzei tige Selbstbelieferung bleib t vorbehalten. 

Geraten wir mit der L ieferung in Verzug, oder wird sie un s, gleich aus welchem Grund , unmöglich,  

stehen dem Besteller  Schadensersatzansprüche, gleich welcher Art,  nich t zu, es  sei denn, uns  fällt  

in Bezug auf die Herbeiführung des Verzugs oder der Unmögl ichkeit Vor satz oder grobe  

Fahrlässigkeit zur  Las t. Der Haftungsausschlu ss g ilt  auch dann nich t, wenn wir  wesentliche  

Vertragspflichten verletz t haben,  so daß der Ver tragszweck insgesamt gefährdet  wird. Im  

letztgenann ten Fall ist unsere Haftung aber auf den Auftragswert beschränkt. Bei Einsatz von 

Erfüllungsgehilfen gil t Vors tehendes en tsprechend. 

Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend eines Mona ts  

nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung ent stehenden Kosten unserersei ts  

bei Lagerung i n unserem Werk mit  mindestens 1% des Rechnungsbetrages für jeden  Monat  

berechnet. Die Geltendmachung weiterer bei uns  anfallender Kos ten bleibt vorbehal ten.  

Gleichzeitig sind wir solchenfalls berechtig t, nach setzen und fruchtlosem Verlauf einer  

angemessenen Fris t anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Besteller mit 

angemessen verlängerter Fri st zu beliefern. 

Die Einhaltung unserer Lieferfrist setzt d ie Erfüllung  der Vertragspflichten durch den  Besteller  

voraus.  

 

7. Versand und Gefahrübergang 

Der Versand des Liefergegenstandes  erfolgt nach unserer Wahl entweder durch  eigene Fahrzeuge  

oder Spediteure oder durch Bahn -/Post-/Kurierversand. 

Transportkosten sind, soweit nichts anderes schriftl ich vereinbart ist, vom Besteller zu tragen. 

Gleiches gilt für die Verpackungskosten. 

Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung des Liefergegenstandes geht  

spätesten s mi t der Absendung der Lieferteile an den  Besteller auf den Bestel ler über, und zwar 

auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen und wenn wir andere Leistungen, wie z.B. 

Versendungskosten  oder Anfuhr und  Aufstell ung übernommen haben . Verzögert sich der Ver sand  

infolge von Ums tänden,  die vom Besteller zu  vertreten sind,  so  geht  die Gefahr vom Tage der  

Versandbereitschaft an auf den Bes teller über.  

 

8. Mängelrüge 

Offensichtliche Mängel oder sonstige Beanstandungen – auch das Fehlen zugesicherter Eigen-

schaften – sind  unverzüglich, spätes tens jedoch 14 Tage nach Empfang des L iefergegenstandes  

schriftlich, n icht offensich tliche Mängel s ind  ebenfalls unverzüglich, spä testen s jedoch 14  Tage 

nach Erkennen, längstens 6 Monate nach Erhalt des Liefergegenstandes, schriftlich geltend zu  

machen. Eine Kopie des L ieferscheines oder der Rechnung is t beizufügen. 

Werden Mängel oder sonsti ge Beanstandungen nich t innerhalb der Fris ten gemäß vors tehendem 

Absatz geltend gemacht, si nd jegliche Gewährleistungsansprüche gegen uns ausgeschlos sen. 

 

9. Gewährleistung und Schadensersatz 

Bei vorliegen eines Mangels oder im Falle des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft, nehmen  

wir bei frist gerechter Rüge für ei nen Zeitraum von  zwölf Monaten seit Lieferung des  Liefergegen-

standes nach unserer Wahl Ersatzlieferung oder Nachbesserung bezüglich der mangelhaften Teile,  

am Aufstellungsor t oder bei un s vor. 

Wurde von uns eine zweimalige Nachbesserung oder eine einmalige Ersatzlieferung vorge-

nommen, und konnte der vorhandene Mangel dadurch nicht beseitigt werden, so kann der 

Besteller anstelle von Nachbesserung oder Neulieferung Herabsetzung des Kaufpreises oder nach 

angemessener Fr ist setzung,  verbunden  mit  einer Ablehnungsandrohung , Rückgängigmachung  des  

mit uns geschlo ssenen Vertrages verlangen. 

Bei Fremderzeugnissen beschränkt sich unsere Gewährleistung zunächs t auf die Ab tretung der  

Ansprüche, die wir gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses besitzen. Für den Fall, daß der 

Besteller seine Gewährleistungsrechte  gegen den Lieferer des Fremderzeugnis ses n icht  

durchsetzen kann,  leisten  wir Gewähr im Rahmen dieser Bedingungen. 

Der Besteller hat uns nach Absprache mi t ihm die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben,  

Nachbesserung oder Ersatzlieferung vornehmen zu können.  Etwa im Rahmen der Gewährleist ung,  

ersetzte Teile werden unser Eigentum. 

 

Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die insbesondere aus folgenden Gründen entstehen:  

ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung des  Liefergegenstandes,  fehlerhafte Montage und  

natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachläs sige Behandlung, ungeeignete Betrieb smi ttel,  

mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Untergrund, chemische, elek troni sche oder elektrische  

Einflüsse, sofern diese n icht auf Verschulden unserersei ts zurückzuführen sind. 

Alle sonstigen  dem Bes teller wegen oder im Zusammenhang  mi t Mängeln oder dem Fehlen  

zugesicherter Eigenschaften des Liefergegenstandes etwa zus tehende Ansprüche, gleich aus  

welchem Rechtsgrund, in sbesondere auch Ansprüche aus positiver Vertragsverletzung und  

Ansprüche au s Verschulden bei Vertrags schlus s sind  ausgeschlo ssen.  Der Haftungsaus schlus s gil t  

auch dann, wenn wir Erfüllungsgehi lfen eingesetzt haben . Der Haftungsaussch luss  greift nich t ein,  

wenn uns oder unseren Erfüllungsgehi lfen Vorsatz oder grobe Fahrläss igkeit zur Last  fällt oder  

wenn wir oder unser  Erfüllungsgehilfen wesent liche Vertragspflichten (Kardinalpflich ten) verletzt  

haben und der Vertragszweck dadurch insgesamt gefährdet wird. Gleiches gilt dann, wenn 

zugesicherte Eigenschaften des Liefergegenstandes fehlen und die Zusicherung gerade bezweckt 

hat, den Bes teller gegen Schäden, die nicht  am L iefergegenstand en tstanden s ind, abzusichern. Im  

Falle leicht fahrlässiger Verletzung von Kard inalpflichten i st unsere Haftung solchenfalls  

allerdings der Höhe nach auf den Auf tragswert beschränk t. 

 

10. Haftung 

Auch außerhalb des Bereichs der Gewährleistung sowie der  Haftung wegen Unmöglichkeit und  

Verzug, also insbesondere im Hinb lick auf eine Haftung für Schäden aus der Verletzung von 

Pflichten bei Vertragsverhandlungen, aus posi tiver Vertragsverletzung sowie aus unerlaubter  

Handlung, i nsbesondere auch für Folgeschäden jeder  Art,  haften wir nur dann, wenn  uns oder  

unseren Erfüllungsgehilfen g robe Fahr lässigkeit oder Vorsatz zur  Las t fällt  sowie i n den Fällen, in  

denen gegen Kardinalpflichten verstoßen und das Vert ragswerk dadurch i nsgesamt gefährdet  

wird. Im zuletztgenannten Fall is t un sere Haftung bei nur leichter Fahrläss igkeit der Höhe nach  

auf den Vertragswert beschränk t. 

Für den Fal l, daß der L iefergegenstand vom Bestel ler infolge leicht fahrläs siger un terlassener, aber  

erforderlicher Beratung durch uns sowie wegen leicht fahrlässiger Verletzung anderer  

vertraglichen Nebenpflichten auch nach Vertragsschluss – insbesondere Anleitungen für die 

Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes – n icht oder nur eingeschränkt verwendet werden  

kann und dem Besteller dadurch etwa ein Schaden entsteht, sind Schadensersatzansprüche  

insoweit ausgeschlossen. 

 

11. Verlängerter Eigentumsvorbehalt 

Sämtliche Lieferungen und Leis tungen bleiben bis zur vollständigen Zahlung aller unserer im  

Zeitpunk t des  Vertrags schlus ses be stehender  Forderungen, gleich  aus  welchem Rechtsgrund,  

unser Eigentum. Sind wir im In teresse des Besteller s Eventualverbindl ichkeiten eingegangen, so  

bleiben sämtliche Lieferungen bi s zur vol lständigen Freistel lung  aus solchen Verbindlichkei ten,  

insbesondere aus Wechseln, unser Eigen tum.  Dies gilt  auch dann,  wenn die Zahlung für besonders  

bezeichnete Forderungen geleistet werden. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene  

Eigentum als  Sicherung unserer Saldoforderung.  

Wird Vorbehaltsware mit nich t uns gehörender Ware gem. §§947, 948 BGB verbunden, vermischt 

oder vermengt, so werden wir Miteigentümer der Gesamtsache entsprechend den gesetzlichen  

Bestimmungen. Wird der Besteller durch Verbindung, Vermi schung  oder Vermengung  

Alleineigentümer, so  überträg t er schon jetz t an uns  Miteigentum nach dem Verhäl tni s des  Wertes  

der Vorbehaltsware zu der anderen Ware im Zeitpunkt der Verbindung , Vermischung oder  

Vermengung. 

 

Wird Vorbehalt sware vom Besteller allein oder zusammen mi t nicht uns gehörender Ware 

veräußert, so tritt der Besteller schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden  

Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehalt sware mit allen Nebenrechten an uns ab. Wir  

nehmen diese Ab tretung hiermi t an.  

Die Bekanntgabe des  verlängerten Eigen tumsvorbehaltes  sowie der Abtretung  und  die Einziehung  

der Forderung durch uns behalten wir uns vor. 

Der Wert der Vorbehaltsware ist unser Rechnungsbetrag. Wenn die weiterveräußerte Ware in 

unserem Miteigen tum steh t, so ers treckt sich sie Ab tretung der Forderung auf den Betrag,  der dem 

Anteilswert unseres Miteigen tums ent spricht . 

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur 

Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung und Frist setzung berechtig t und der Besteller zur 

Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des 

Liefergegenstandes durch uns gel ten nich t als Rück trit t vom Vertrag. 

 

Der Besteller ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehalt sware zu 

im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur m it der Maßgabe berechtigt und  

ermächtigt, daß  die gemäß vors tehenden Bes timmungen  an uns abgetre tenen Forderungen  

tatsächlich  auf un s übergehen.  Zu anderen Verfügungen  über die Vorbehal tsware is t der  Besteller  

nicht berechtig t. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung  

übereignen. 

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Drit ter in die Vorbehaltsware oder die abgetretenen  

Forderungen hat der Besteller uns unverzüglich und un ter Übergabe der für den Widerspruch 

notwendigen Unterlagen zu unterrich ten. 

Alle unter Eigentumsvorbehal t stehende Ware ist vom Besteller auf dessen Kos ten, in sbesondere  

gegen Feuer und Diebs tahl, zu versichern.  Alle Ansprüche gegen den jeweiligen Versicherer gelten  

hinsich tlich der unter Eigentumsvorbehal t stehenden Ware hiermit als an uns abgetreten. Wir  

nehmen diese Ab tretung hiermi t an. 

Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheit unsere Forderungen um mehr als 20%, sind  

wir insoweit nach Aufforderung durch den Besteller zur Rückübertragung oder Freigabe bereit. 

 

12. Einbringen, Aufstellen, Montage und Inbetriebnahme 

Der Besteller hat, sofern nich ts anderes schriftl ich vereinbart ist,  auf seine Kosten  zu übernehmen  

und rechtzeitig zu stellen: 

Hilfsmannschaften wie Handlanger und, wenn nö tig auch Maurer, Zimmerleute, Schlosser,  

Kranführer, son sti ge  Facharbei ter mi t dem von die sen benö tigten  Werkzeug in  der erforderlichen  

Zahl.  

Alle Erd-, Bettungs-, Bau -, Stemm-, Gerüs t-, Verpu tz-, Maler- und sons tigen branchenfremden  

Nebenarbeiten, einschließlich der dazu benö tig ten Baustoffe. 

Die zur Einbringung, Aufs tellung,  Montage und Inbetriebnahme erforderlichen Bedarfsgegen-

stände und Bedarfsstoffe, wie Rüsthölzer, Keile, Unterlagen, Zement, Putz- und Dichtungsmi ttel,  

Schmiermittel, Brenns toffe usw.; ferner Gerüste, Hebezeuge und andere erforderliche 

Vorrichtungen. 

Betriebskraft einschl ießlich der erforderlichen Anschlüsse bi s zur Verwendungsstelle, Heizung und  

allgemeine Beleuchtung. 

Bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinen teile, Apparaturen, Materialien,  

Werkzeuge usw. genügend große, geeignete trockene und verschließbare Räume und für das  

Montagepersonal angemessene Arbeits - und Aufenthal tsräume, einschl ießlich den  Ums tänden  

angemessene sani täre Anlagen. 

Maßnahmen zum Schutz des Besi tzes des Auftragnehmers und des Montagepersonals. 

 

13. Lizenzierung von USV-Software 

Pro USV-System ist das  entsprechende Nutzungsrecht für sogenannte Shu tdown -Software von uns  

zu erwerben. Der Erwerb der Softwarelizenz für Shutdown-Software berechtigt den Besteller,  

dieses Programm in Verb indung mi t 1. (einem) best immten USV-System (Seriennummer), zu  

betreiben. Das kopieren der Software ist nur zur eigenen Datensicherung zulässig, nicht aber für 

den Einsatz mi t einem zweiten USV-System.  

 

14. Erfüllungsort, Gerichtsstand / Anwendbares Recht 

Erfüllungsort  für beide Teile ist Forchheim. 

Für sämtliche gegenwärtigen  oder künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, ei n-

schließlich Wechsel- und Scheckforderungen, wird als Gerichtsstand unser Firmensitz vereinbart.  

Wir sind auch berechtigt, am Haup tsi tz des Besteller s zu klagen. 

Allen Vertragsverhält nis sen mi t un s liegt da s Recht der Bundesrepubli k Deutschland zugrunde. 

 

15. Datenhinweis 

Gemäß §26 (1) Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, daß sämtliche kundenbezogenen Daten 

mit Hilfe der elektroni schen Datenverarbeitung von uns ge speichert und verarbeitet werden. 
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